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Verordnung -Blatt
der

Generaldirektion der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

Karlsruhe , den II . Januar 1886 .
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Nr . 1071 . L . Uebergang von Wagen .
Nr . 1765 . R . Verpackung der Dienstgelder .
Nr . 1132 . R . Jahresdarstellungen des Jnlandverkehrs -
Nr - 1498 . K . Statistik des Wagenverkehrs .
Nr . 412 . ö . Mittheilungen über ausw . Verwaltungen -

Allgemeine Verfügungen.

Organisation .
Nr . 1424 . L . Das mit der Großh . Bahnerpedition

St - Ilgen vereinigt gewesene Postamt HI . Klasse ist am
31 . Dezember v . I . abgetrennt worden .

Vereinskartenliste .
Nr . 1697 . 6 - .V . Zur Vereinskartenliste vom 1 . Ja¬

nuar 1886 ist eine Nachweisung über die nach erfolgter
Ausgabe derselben bis zum 31 . Dezember v . I . eingetre¬
tenen Aenderungcn erschienen, welche den betreffenden Dienst¬
stellen k. H . zugehen wird .

Güterverkehr .
Nr . 1348 . L . Unter Bezugnahme auf die Kaiserliche

Verordnung vom 4 . Juli 1883 (Verordnungsblatt S . 161 )
wird bekannt gegeben , daß Setzlinge , Gesträuche und alle
anderen Vegetabilien außer der Rebe aus einem nicht mehr
als 15 Km von der deutsch— schweizerischen Grenze ent¬
fernten Orte des Großherzogthums Baden einerseits und
der Schweiz andererseits nach einem nicht mehr als 15 km
von jener Grenze entfernten Orte der Schweiz einerseits
und des Großherzogthums Baden andererseits eingesührt
werden dürfen , ohne von den in § . 4 der Kaiserlichen Ver¬
ordnung vorgeschriebenen Bescheinigungen begleitet zu sein ,
vorausgesetzt , daß die betreffende Sendung aus einer von
der Reblaus nicht heimgesuchten Gegend hcrrührt .

Die Grenzzollbehörden sind , wenn im einzelnen Falle
über die Herkunft einer Sendung Zweifel waltet , befugt ,
den durch die zuständige Behörde zu leistenden Nachweis zu
verlangen , daß die Sendung aus einem nicht von der Reb¬
laus angesteckten oder der Ansteckung verdächtigen Orte
herrührt .

Wagensache .
'Nr . 1071 . L . In Folge einiger aus den französischen

Bahnen vorgekommenen Unfälle verweigern die französi¬
schen Ost bahnen grundsätzlich die Uebernahme von Wa¬

gen , deren Räder mit Holzsüllung versehen sind.
Eine Ausnahme von diesem Verbot wird nur in dem

Fall zugestanden , wenn es sich um den Durchlauf von Lurus -

Wagen oder anderen Spezialwagen handelt , welche einer

ganz besonder « Beaufsichtigung während der Fahrt auf
den Linien der französischen Ostbahnen unterworfen und
nur nach eingehendster Revision ihrer Räder zugelassen
werden .

Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten werden die
diesseitigen Stationen angewiesen , zu Sendungen nach Sta¬
tionen der französischen Ostbahnen oder über solche hinaus
keine Wagen der bezeichnetcn Art zu verwenden bezw . solche
von dem Uebergang auf die diesseitigen Strecken auszu¬
schließen

Unter Abschnitt 6 . III O . Z . 7 der Sammlung von
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Vorschriften für die betriebssichere Beschaffenheit der Wagen

re. ist hiervon Vormerkung zu machen . ^ ^ ,

Kassenwesen .

Nr . 1765 . R . Das Großh . Ministerium der Finanzen

hat mit Verordnung vom 17 . Dezember 1885 zur Erläu¬

terung der Bestimmungen der W . 85 , 86 und 96 der All¬

gemeinen Rechnungsinstruktion vom 5 . November 1874

— Die Verpackung der Dienstgelder betr . — bestimmt ,

daß die vorschriftsmäßige Siegelung der GeldroWen unter¬

bleiben kann , wenn die Rollen nicht zur Ausgabe bezie¬

hungsweise Versendung gelangen , die Fertigung der Rollen

also zunächst nur die leichtere und übersichtlichere Aufbe¬

wahrung in den Kassen zum Zweck hat , daß dagegen die

sonstigen Vorschriften über die Herstellung und äußere Be¬

zeichnung der Geldrollen in jedem Falle Pünktlich zu beachten

sind , sowie ferner , daß das für die Packetirung von Papier¬

geld vorgeschriebene „ Kreuzband
" im Sinne von „ Streif¬

band " gebraucht ist.

Hiervon ist in der Stationskasfen - Instruktion unter

29 Abs . 3 bezw . 35 entsprechende Vormerkung zu machen .

Statistik .

Nr . 1132 . R . Den Erpeditionsftellen wird beim Heran -

nahrn des Vorkagetermins in Erinnerung gebracht , daß die

Jahresdarstellungen des Jnlandverkehrs ( O .Z . 152 — 154

des Geschäftskalenders ) am 1 . Februar d . I . an das sta¬

tistische Bureau einzusenden sind . Die zugehörigen Zusam¬

menstellungen sind genau nach dem Vordruck zu fertigen

und es darf an dem letzteren in keiner Weise eine Aende -

rung vorgenommen werden .

Zur Jahresdarstellung des Güterverkehrs ist außerdem

eine Hauptzusammensteüung der von de» Gewichtsmengen

zurückgelegten Transportkilometer nach besonderer , vom sta¬

tistischen Bureau zu gehenden Instruktion zu fertigen .

Letztere Stelle wird für rechtzeitige Zusendung der zur

Fertigung der Hauptzusammenstellungen erforderlichen Im¬

pressen und Instruktionen Sorge tragen .

Kr - 1498 . L . Die durch Verfügung vom 9 . Januar

1882 Nr . 1380 . K . angcordnete , je an einem Tage des

Monats vorzunehmend « Abzählung der Sitzplätze , welche

an dem betreffenden Tage in den zur Personenbeförderung

eingerichteten Zügen in jeder Wageuklasse vorhanden waren ,

hat für das Jahr 1886 im Januar am 17 -, in den Mo¬

naten Februar , März , April , Mai , Juni , Sep¬

tember , Oktober , November und Dezember am

15 . , im Juli am 18 . und im August am 14 . stattzu¬

finden .
Für die nöthige Unterweisung des Sugsbegheitperssnals ,

sowie für die Sicherstellung des pünktlichen Vollzugs dieser

Anordnung haben wie bisher die Großh . Betriesinspektoren

zu sorgen .

Mittheilungen .

Nr . 412 . L . Am 13 . Dezember v . I . ist die der Cen¬

tralverwaltung für Sekundärbahnen Herrmann Bach -

stein ( Betriebsabtheilung Thüringen in Gotha ) unterstellte ,

5,5 km lange normalspurige Sekundärbahn von Arnstadt

nach Ichtershausen mit der Zwischenstation Rudisleben für

den Gesammtverkehr eröffnet worden .

Im Koch
'
schen Stationsverzeichniß ist hiervon Vor¬

merkung zu machen .
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